
Jugend + umweltpolitischer Dialog in der Kommune 

Kommunale Arbeitshilfe

„Nachhaltigkeitspolitik ist Zukunftspolitik, die neue Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen Politik, Verwaltung und Gesellschaft sektorübergreifend erfordert, auch um unter-
schiedliche Interessen zukunftsorientiert zu einem Ausgleich zu bringen.“ 
— Bericht (2011) über die Nachhaltigkeitsstrategie Sachsen-Anhalt, S.7.

Seit 2018 macht die Jugendbewegung Fridays for Future deutlich, dass Kinder und Ju-
gendliche eine eigene Meinung zu umweltbezogenen Entscheidungen haben und diese 
an Verantwortungsträger*innen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene herantragen 
möchten. Diese Arbeitshilfe gibt Empfehlungen für umweltpolitische Dialoge zwischen 
Kommune und Jugend.
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Zusammenfassung

1. Argumente zur Beteiligung junger Menschen an umwelt-
politischen Entscheidungen in Kommunen

 + Kommunen sind zentrale umweltpolitische Akteure. 
 + Bundes- und Landesstrategien beschreiben die Bedeutung von Dialogen und Parti-
zipation bei umweltbezogenen kommunalen Entscheidungen. 
 + Kinder und Jugendliche sind Expert*innen ihrer eigenen Lebensumstände, die ge-
meinsam mit Kommunen Lösungen für umweltpolitische Fragestellungen entwi-
ckeln können. 
 + Durch die Beteiligung an Umweltthemen werden Kinder und Jugendliche befähigt, 
langfristig zum Schutz der Umwelt in ihrer Kommune beizutragen. 

„Kinder und junge Frauen und Männer sind entscheidende Träger des Wandels […]“ 

Durch Umweltveränderungen wird das Leben von Kindern und Jugendlichen hinsicht-
lich unterschiedlicher Problematiken (Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, 
Klimawandel, gefährliche Abfälle, Verlust der Biodiversität) beeinflusst. Dadurch wird 
der Zugang zur Inanspruchnahme einiger Rechte von Kindern und Jugendlichen einge-
schränkti. Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention fordert, das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen in Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen vorrangig zu berück-
sichtigen bzw. im besten Interesse dieser zu handeln. Durch den Klimawandel und den 
Verlust biologischer Vielfalt drohen langfristige Beeinträchtigungen kindlicher Lebens-
bedingungenii. Das Wohl von Kindern und Jugendlichen ist von umweltpolitischen Ent-
scheidungen betroffen und somit zu berücksichtigen. Das Recht auf Entwicklung (Art. 6 
UN-KRK), das Recht auf Gesundheit unter Berücksichtigung der Gefahren und Risiken 
der Umweltverschmutzung (Art. 24 UN-KRK) sowie das Recht auf einen menschenwür-
digen Lebensstandard (Art. 27 KRK) fordern die Herstellung von Lebensbedingungen, 
die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihre physischen, emotionalen und so-
zialen Potenziale voll zu entfalteniii. 

Kommunen nehmen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung einer nachhaltigen Ent-
wicklung und der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ein. Sie verfügen über 
Möglichkeiten der kommunalen Lösung von Umweltproblemen unter Beteiligung von 
Bürger*innen, örtlichen Organisationen sowie Akteuren der Privatwirtschaftiv. Auf Lan-
desebene sieht insbesondere die Nachhaltigkeitsstrategie Sachsen-Anhalts Kommu-
nen als Schlüsselfiguren zur Gestaltung nachhaltiger Umweltpolitik. Als Bundesstrate-
gie mit Bezug zu Kommunen dient die „Agenda 2030 zur nachhaltigen Entwicklung“ als 
Kompass für sämtliche politische Felderv. Relevant sind hier besonders die 17 Ziele zur 
nachhaltigen Entwicklung (SDGs). Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn ein 
umfassender Dialog zwischen allen Akteuren aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft geschaffen wirdvi. Zu diesen Akteuren gehören auch Kinder und Jugend-
liche, welche somit bei der Diskussion und Umsetzung, aller SDGs und der Nachhaltig-
keitsstrategie in Kommunen, beteiligt werden sollten1.

Das derzeitige politische Engagement junger Menschen bei den Demonstrationen von 
Fridays for Future zeigt, dass Kinder und Jugendliche an Themen interessiert sind, die 
sie unmittelbar berühren. Wenngleich Kinder und Jugendliche meist nicht über fachli-
che Expertise zu Einzelthemen nachhaltiger Entwicklung verfügen, so ist anzuerkennen, 
dass sie sich Meinungen zu Umweltveränderungen bilden, gerade weil sie die Genera-
tion sind, die mit diesen Veränderungen leben muss. Sie können Details ihrer eigenen 
Lebensräume zum Teil besser einschätzen als andere Personen, haben ein hohes Inter-
esse sich einzubringen und können dadurch hilfreiche Erkenntnisse beitragenvii. Dialo-
ge ermöglichen deshalb nicht nur ein Mittragen umweltpolitischer Ziele, sondern ins-
gesamt ein Engagement für eine offene und demokratische Gesellschaft. 

Rolle von Kommu-
nen in umweltpoliti-
schen Entscheidun-
gen

Kinder und Jugend-
liche als Expert*in-
nen ihrer eigenen 
Umstände 

Agenda 2030 Abs.51 

Gefährdete Rechte 
durch Umweltent-
scheidungen
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2. Rechte von Kindern + Jugendlichen zur Beteiligung an 
umweltpolitischen Entscheidungen

Bericht (2011) über 
die Nachhaltig-
keitsstrategie Sach-
sen-Anhalt, S. 3

Recht auf Mitspra-
che von jungen 
Menschen

§ 80 Kommunal-
verfassungsgesetz 
Sachsen-Anhalt 
im Kontext von 
Umwelt und Nach-
haltigkeit  

Schutz von Kindern 
und Jugendlichen

Zusammenfassung  + Kinder und Jugendliche haben das Recht, in sie betreffende Entscheidungen ein-
bezogen zu werden. Ihrer Stimme ist dabei Gewicht zu verleihen.
 + Es ist zu empfehlen, dass Kommunen die Rechtsgrundlage des § 80 Kommunal-
verfassungsgesetz Sachsen-Anhalt anwenden, um Kinder und Jugendliche an um-
weltbezogenen Dialogen und Entscheidungen zu beteiligen.
 + Kommunen sind tragende Akteure, die durch kindgerechte Klima- und Umwelt-
politik für den Schutz von Kindern und Jugendlichen und deren Rechte einen be-
deutsamen Beitrag leisten können.

„Die Sicherung einer nachhaltigen, d.h. wirtschaftlich, sozial und ökologisch ausge-
wogenen, zukunftsfähigen, dauerhaft tragfähigen Entwicklung auf der Grundlage ver-
antwortlichen vorausschauenden Denkens und Handelns ist die wichtigste Aufgabe 
von Politik, Verwaltung, der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche sowie jedes 
einzelnen Menschen in Sachsen-Anhalt, Deutschland, Europa und weltweit.“

Diskussionen um nachhaltige Entwicklung und Zukunftsstrategien finden oftmals in 
Gremien statt, zu denen Kinder und Jugendliche aufgrund des Ausschlusses von de-
mokratischen Prozessen (wie freien Wahlen, Parlamentsarbeit u. v. m.) keinen Zugang 
haben. Das hindert Kinder und Jugendliche, sich beispielsweise in Diskussionen zu 
umweltbezogenen Beschlüssen in einer Kommune aktiv einzubringen und führt im Er-
gebnis dazu, dass ihre Perspektive unberücksichtigt bleibt. Die UN-Kinderrechtskon-
vention sowie der UN-Kinderrechteausschuss fordern deshalb politische Beteiligungs-
rechte für Kinder und Jugendliche und geben Empfehlungen zu deren Umsetzung. So 
benennt Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention das Recht von Kindern und Jugend-
lichen, bei Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen zu werden. Den Meinungen 
der Kinder und Jugendlichen ist im Entscheidungsprozess Gewicht zu verleihen. Nicht 
nur, weil sie das Recht dazu haben, auch weil ihre Mitsprache gewährleistet, dass die 
Qualität von Entscheidungen ihrem Interesse bestmöglich entsprechen kannviii. 

Mit besonderem Blick auf Kinder und Jugendliche bietet § 80 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes Sachsen-Anhalts Kommunen eine wichtige Rechtsgrundlage, die es er-
möglicht, Kinder und Jugendliche in kommunale Entscheidungsprozesse einzubinden. 
Konkret sollen diese bei Planungen und Vorhaben, die ihre spezifischen Interessen be-
rühren, in angemessener Weise beteiligt werdenix. Da Kinder und Jugendliche das Inte-
resse haben, in einer intakten Umwelt aufzuwachsenx, empfiehlt es sich für Kommunen 
umweltbezogene Dialog- und Entscheidungsprozesse auf Basis des § 80 KVG LSA unter 
Beteiligung von jungen Menschen durchzuführen und zu gestalten.

Um sich Gehör zu verschaffen, bleibt Kindern und Jugendlichen, die sich für ökologi-
sche Themen einsetzen möchten, derzeit oftmals nur die Möglichkeit, von ihrem De-
monstrationsrecht Gebrauch zu machen. Da hier Konflikte mit bestehenden Verpflich-
tungen auftreten, wird dieses Engagement häufig von Sanktionen bedroht. Hier stehen 
die Kommunen vor der Herausforderung, umweltbezogene Partizipationsprozesse zu 
initiieren, die es ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche ihre Ansichten zu Umwelt-
angelegenheiten äußern können, ohne negative Konsequenzen oder Auswirkungen 
fürchten zu müssenxi. Dabei sind besonders digitale Medien zu berücksichtigen2. 

1 Alle Personengruppen, die das Anliegen einer nachhaltigen Entwicklung betrifft, sollen in Planungen und Maßnahmen beteiligt werden. So können unterschiedliche 
   Standpunkte miteinander verknüpft werden und gemeinsam zur Lösung einer Aufgabenstellung führen. Beteiligung muss immer als Prozess verstanden werden, in  
   dem sich alle Schritte an den Bedürfnissen der Beteiligten orientieren. 
 2 Zu negativen Konsequenzen zählen auch die negative Berichterstattung und öffentlichen Kommentare über Kinder und Jugendliche, die sich für Klimapolitik, Klima-
   schutz und Nachhaltigkeit einsetzen. 
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3. Methoden zur Beteiligung von Kindern + Jugendlichen an 
umweltpolitischen Entscheidungen in Kommunen

Institut für ökologi-
sche Wirtschaftsfor-
schung, S. 1

Beteiligung als kom-
munale Gesamtstra-
tegie

Methoden der Betei-
ligung — Überblick

Zusammenfassung  + Alle Methoden der Zusammenarbeit müssen sich an den Möglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen orientieren. 
 + Es ist zu empfehlen, dass Kommunen Verfahren zum Austausch über die ökologischen 
Themen, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind, entwickeln.

„Um Städte und Regionen klimaresilient und nachhaltig zu gestalten, müssen viele 
Akteure kooperieren. Beteiligungsprozesse bieten viele Chancen: sie schaffen ein Be-
wusstsein für die Folgen des Klimawandels, helfen Maßnahmen direkt vor Ort zu ent-
wickeln und zu bewerten, bieten Raum zur Verständigung über gesellschaftliche Ziele 
für eine klimaangepasste Stadt oder Region und verhindern oder lösen mögliche Kon-
flikte.“

Um kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung zum Thema Klima und Umwelt erfolg-
reich umzusetzen, benötigt es ressortübergreifende3 Strategien, die verschiedene Be-
darfe der jungen Menschen berücksichtigen. Für die Umsetzung dieser Strategien wer-
den Methoden benötigt, die Kinder und Jugendliche unterstützen, sich für die Umwelt 
zu engagieren und ihre eigenen Ideen zu einer nachhaltigen Entwicklung Sachsen-An-
halts mit Kommunen diskutieren zu können.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen beginnt bereits bei der Auswahl von klima- 
und umweltbezogenen Themen, die von besonderem Interesse für Kinder und Jugend-
liche der jeweiligen Kommune sind. Wenn Kinder und Jugendliche in den Phasen der 
Themenfindung, Abstimmung, Bearbeitung und Weitergabe von der Kommune betei-
ligt werden, können bereits hier die Interessen und Rechte von Kindern und Jugend-
lichen ernst genommen werden. 

Zu den grundlegenden Themen, die für den Umwelt-Dialog mit Kindern und Jugend-
lichen in besonderer Weise relevant sein können, gehören u. a.:

 + Lärmschutz
 + Luftreinhaltung
 + Freiraum- und Flächenentwicklung 
 + Trinkwasserversorgung und Gewässer in der Kommune
 + Abfallentsorgung und -reduktion
 + Energiegewinnung
 + Mobilität/Verkehr, z. B. Fahrradverkehrskonzepte
 + Katastrophenschutz und -prävention
 + Gesundheitsförderung
 + Umweltbildung

 + Mindmapping
 + Photovoice
 + Zukunftswerkstatt
 + Stadtteilrund-  

 gänge
 + Subjektive Land- 

 karten

 + Punktabfrage
 + Pingo
 + Tricider

 + Minecraft
 + Planen mit  

 Material
 + Kopfstandmethode

 + Kinder- und   
 Jugendkonferenzen

 + Vor-Ort-Gespräche 

Themen
Finden1. Themen

Abstimmen2. Themen
Bearbeiten3. Themen

Weitergeben4.
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Methoden der The-
menfindung

Methoden der The-
menabstimmung

Methoden der The-
menbearbeitung

Für die Themenfindung, -bearbeitung, -abstimmung und -weitergabe können erprobte 
oder von Kindern und Jugendlichen selbst entwickelte Methoden genutzt werden. Eini-
ge werden im Folgenden kurz vorgestellt. Diese und weitere Methoden zur Beteiligung in 
allen Phasen des Beteiligungsprozesses können auf der Homepage des Landeszentrums 
Jugend + Kommune unter www.jugend-kommune.de/theorie eingesehen werden.
Es ist zu empfehlen, in der Kommune ein Verfahren zur Erhebung von Interessen der 
Kinder und Jugendlichen zu entwickeln. Das Landeszentrum Jugend + Kommune bie-
tet hierbei gerne Beratung und Unterstützung für Kommunen an.

Um Themen zu finden, kann die Methode Photovoice genutzt werden. Kinder und Ju-
gendliche machen mithilfe von selbst gemachten Fotografien ihrer Lebensräume auf 
Themen und Orte aufmerksam. Auch Stadtrundgänge, bei denen Kinder und Jugend-
liche in Gruppen eventuell mit Entscheidungsträger*innen ihrer Stadt teilnehmen und 
dabei Missstände, aber auch Lieblingsorte, dokumentieren oder Zukunftswerkstätten, 
in denen Gruppen von Kindern und Jugendlichen Themen aufgreifen und bereits dis-
kutieren können, sind hilfreich, um die „richtigen“ Themen für die eigene Kommune zu 
differenzieren. 

Danach muss über die ermittelten Themen gemeinsam abgestimmt werden. Dafür bie-
tet sich eine Punktabfrage an, bei der Jugendliche Klebepunkte zur Verfügung gestellt 
bekommen, mittels derer sie dann ihre Stimmen für ein Thema vergeben können. Ab-
stimmungen lassen sich auch gut über digitale Tools, bspw. Pingo (www.trypingo.com) 
oder Tricider (www.tricider.com), durchführen. 

Um Themen gemeinsam zu bearbeiten und Lösungen für diese zu entwickeln, bieten 
sich u. a. das Open-World-Spiel Minecraft an. Hier können Kinder und Jugendliche ihre 
eigenen Ideen für die Kommune digital ausprobieren und ihre Visionen visualisieren. 
Die Kopfstandtechnik ist eine kreative Möglichkeit, in der die eigentliche Umwelt-Pro-
blematik umgedreht wird und daraufhin neue Ideen generiert werden können (bspw. 
Wie schaffen wir es, dass möglichst viele Einwegbecher in unserer Stadt verbraucht 
werden?). Beim Planen mit Material können mithilfe unterschiedlichster Materialien 
Ideen zur nachhaltigen und umweltfreundlichen Gestaltung von verschiedenen Orten 
oder Geräten gesammelt werden (bspw. können sich blinde Kinder durch Ton- oder 
Gipsarbeiten an Planungen zu kreativen Müllentsorgungsmöglichkeiten beteiligen).

Wenn während der Themenfindung, -abstimmung und -bearbeitung kommunale Ent-
scheidungsträger*innen noch nicht mit einbezogen waren, können für die Weitergabe 
von Themen Kinder- und Jugendkonferenzen genutzt werden. Diese Methode bietet 
sich an, um Ergebnisse von Beteiligungsprozessen vielseitig zu präsentieren und bei-
spielsweise mit Ortsgruppen von kindgeführten Bewegungen, wie Fridays for Future 
oder Jugendverbänden in den Austausch zu kommen. Das Landeszentrum Jugend + 
Kommune empfiehlt kommunalen Akteuren, ein besonderes Augenmerk auf Methoden 
zu werfen, die dort durchgeführt werden können, wo sich Kinder- und Jugendliche auf-
halten und wohlfühlen. Dazu gehören z. B. Vor-Ort-Gespräche in Jugendclubs, Parks 
oder Vereinen. Die Initiative der Themenweitergabe durch Vor-Ort-Gespräche kann 
sowohl bei den Kindern und Jugendlichen, als auch bei den kommunalen Akteuren 
liegen. 

Methoden der The-
menweitergabe

 3 Das bedeutet, dass verschiedene Ressorts aus Politik und Verwaltung gemeinsam Kinder- und Jugendbeteiligung umsetzen müssen und nicht ein Ressort allein 
    damit beauftragt werden kann.
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4. Fachliche + finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für 
Kommunen in umweltbezogenen Beteiligungsprozessen

Monitor Nachhaltige 
Kommune Bertels-
mann Stiftung, S. 88

Finanzierung von 
umweltpolitischen 
Beteiligungsprojek-
ten 

Angebote des 
Landeszentrums 
Jugend + Kommune

Zusammenfassung  + Kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung benötigt ausreichend finanzielle Mittel. 
 + Kommunen, die Dialoge zum Thema Umwelt mit Kindern und Jugendlichen umset-
zen möchten, erhalten Beratung und Unterstützung beim Landeszentrum Jugend + 
Kommune.

„In den Kommunen — dort, wo die Menschen leben, arbeiten, ihre Freizeit verbringen, 
ihre Familien und Freunde haben — ist die Betroffenheit für Nachhaltigkeit am größ-
ten.“ 

Die Umsetzung von kommunaler Kinder- und Jugendbeteiligung zum Thema Nachhal-
tigkeit, Klima und Umwelt gelingt nur dann, wenn die finanzielle Basis dafür gesichert 
und transparent ist. Fördergelder können hierfür beispielsweise bei folgenden Stellen 
beantragt werden:

 + Das Landeszentrum Jugend + Kommune unterstützt ausgewählte Kommunen Sach-
sen-Anhalts in Form von finanzieller Förderung, kommunale Kinder- und Jugend-
beteiligungsstrukturen zu etablieren. Wünschenswert sind Bewerbungen, die ihren 
Strukturaufbau an aktuelle Kinder- und Jugendinteressen, demnach auch Klima und 
Umwelt, orientieren4. 
 + Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert Projekte, die innovativ und modellhaft 
das Thema Umweltschutz verfolgen. Auch hier bietet die Förderung Potenzial für Kom-
munen, Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen, wie z. B. energie- und res-
sourcenschonende Quartiersentwicklung oder Entwicklung von kommunalen Nach-
haltigkeitsindikatoren, umzusetzen5.
 + Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt6 

 + Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

Das Landeszentrum Jugend + Kommune bietet für Kommunen im Land Sachsen-Anhalt 
kostenfreie Kommunal- und Organisationsberatung zum Thema Kinder- und Jugendbe-
teiligung. Insbesondere zur Anwendung dieser Arbeitshilfe können kommunale Akteure 
weiterführende Unterstützung und Begleitung erhalten. Das Landeszentrum Jugend + 
Kommune stellt für erwachsene Interessierte, die in kommunalen Zusammenhängen 
(mit-)arbeiten und Kinder- und Jugendbeteiligung fördern wollen, die Qualifizierungs-
reihe BETEILIGUNG + MODERATION zum*zur Beteiligungsmoderator*in zur Verfügung. 
Außerdem wird das Qualifizierungsmodul BETEILIGUNG + SCOUT für Jugendliche an-
geboten, die bereits in ihrer Kommune aktiv sind oder sich zukünftig dort mit anderen 
Kindern und Jugendlichen engagieren möchten. Sie fungieren als Multiplikator*innen7 
und Moderator*innen für Dialoge zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
Dafür können sie innerhalb des Qualifizierungsmoduls Kompetenzen und Methoden 
zur Kinder- und Jugendbeteiligung erwerben oder vertiefen.

 4 Die nächste Förderung von Pilotkommunen ist für das Jahr 2020 angesetzt. 
 5 Weitere Informationen finden Sie unter: www.dbu.de
 6 Weitere Informationen finden Sie unter:
     www.mule.sachsen-anhalt.de/umwelt/nachhaltigkeit/foerderung-von-projekten-zur-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-und-umweltbildung
 7 Multiplikator*innen unterstützen Personen einer Zielgruppe dabei Informationen und Zugänge über und zu bestimmten Angeboten zu bekommen.
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In der Publikationsreihe „Kommunale Arbeitshilfen“ des Landeszentrums Jugend + Kommune 
werden aktuell kommunalpolitische Themen zur Kinder- und Jugendbeteiligung aufgegriffen 
und aus fachlicher Perspektive des Landeszentrums bearbeitet und diskutiert. Die Reihe rich-
tet sich an alle Akteure der Kommunen Sachsen-Anhalts, die sich auf kommunaler Ebene dem 
Thema Kinder- und Jugendbeteiligung widmen.

Das Landeszentrum Jugend + Kommune hat die Aufgabe, Kommunen im Land Sachsen-Anhalt 
Fach- und Methodenwissen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu 
stellen und Kommunen bei der Implementierung von Beteiligungsstrukturen zu unterstützen 
und zu beraten. 
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